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Durch die Massensterilisationen ver-
suchte das Regime die rassistisch 
motivierte „Volksgesundheit“ zu 
gewährleisten. Diese Einstellung 
wurde mit propagandistischen Mit-
teln systematisch und öffentlich in alle 
Lebensbereiche integriert, die Diffam-
ierung war allgegenwärtig.

Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses vom 14. Juli 1933

Das Gesetz vom 14. Juli 1933 schuf die Grundlage 
für die Sterilisation von „Erbkranken“: Im Weltbild 
des Nationalsozialismus schloss das all jene ein, 
die vermeintlich von „angeborenem Schwachsinn“, 
Schizophrenie, Taubheit, Blindheit, körperlichen 
Missbildungen, Alkoholismus oder verschiedenen 
Gehirn- und Nervenerkrankungen betroffen waren. 
In den Jahren 1934 und 1935 wurden in der Pfalz 
mehr als 3.047 Menschen unfruchtbar gemacht. 
Eine vermutlich unvollständige Aufstellung 
von 1947 verzeichnet 100 Sterilisationen im 
Landkreis Neustadt, darunter 41 Frauen im 
Alter von 18 bis 37 Jahren, sowie 59 Männer 
zwischen 16 und 51.  Die Unfruchtbarmachung 
konnte beispielsweise von Amtsärzten 
und Anstaltsleitern, wie in den Heil- und 
Pflegeanstalten Klingenmünster und Frankenthal, 
beantragt werden. Die amtsärztlichen Gutachten 
dokumentierten neben einem körperlichen 
Befund insbesondere das soziale Verhalten 
und die psychische Gesundheit der Patienten. 
Über Bewilligung oder Ablehnung entschieden 
die jeweiligen Erbgesundheitsgerichte in 
nichtöffentlichen Verfahren, in der Pfalz in 
Frankenthal und Zweibrücken. Die Eingriffe 
wurden für gewöhnlich ohne die Zustimmung 
der Betroffenen durchgeführt, unter anderem in 
den städtischen Krankenhäusern Ludwigshafen, 
Kaiserslautern, Neustadt, Landau, Pirmasens oder 
im Diakonissenkrankenhaus Speyer.Bettensaal in der Heil- und Pflegeanstalt  Klingenmünster, um 1927

Die offizielle Beendigung der Aktion T4 im August 1941 unterband die 
Fortführung der Ermordung nicht. Insbesondere Arbeitsunfähige oder 
Menschen, die nicht mehr anderweitig „nützlich“ waren, wurden durch 
Medikamentengaben vergiftet oder verhungerten an einer speziellen 
nährstoffarmen Hungerkost, so auch in Klingenmünster.

Oswald F.
Jüdischer Anstaltspflegling 
- Doppeltes Verhängnis

Im März 1939 ordnet der Kreisleiter an, 
den pflegebedürftigen Oswald F. aus 
Deidesheim umgehend in der Pflege-
anstalt Frankenthal unterzubringen. 
Als Jude fällt er den Bestrebungen der 
Nationalsozialisten zum Opfer, die An-
stalten „judenfrei“ zu machen. In einem 
Brief an die jüdische Familie Reinach 
aus Deidesheim teilt er dieser im September mit, dass alle bay-
rischen Juden in Kürze nach Eglfing verlegt werden. Oswald F. wird 
von dort aus in eine unbekannte Anstalt gebracht, in der er ermordet 
wird. Sein Tod wird auf einem Schreiben der „Irrenanstalt Chelm“ in 
Lublin auf den 20. Januar 1941 datiert. Diese Anstalt existiert nicht, 
sondern wird genutzt, um die Ermordungen zu verschleiern und sich 
an Betreuungskosten zu bereichern.

Georg T.
Beschwerdebriefe eines „Freidenkers“

Im Juni 1934 wird von der Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster
der Antrag auf Sterilisation des Neustadters Georg T. wegen 
Schizophrenie und paranoider Demenz gestellt. Aus dem amts-
ärztlichen Gutachten gehen keinerlei körperliche Auffälligkeiten 
hervor, als sein psychisches „Leiden“ werden seine politischen 
Ambitionen und Friedensvorstellungen genannt, die als „krankhafte 
Wahnideen“ bezeichnet werden. In acht Beschwerdebriefen legt er 
seine Situation dar und erhebt schärfsten Protest gegen den 
Beschluss seiner Unfruchtbarmachung und fordert eine gerechte 
und unabhängige Behandlung seines Falles. Am 02. Oktober 1934 
zieht er plötzlich seine Beschwerde zurück und erklärt sich mit dem 
Eingriff einverstanden. Warum er dies tut, ist nicht klar - 
möglicherweise um weiterer Schikane und Freiheitsberaubung zu 
entgehen und um seine finanzielle Schädigung zu begrenzen. Am 3. 
November 1934 wird er sterilisiert.

Plakat: Franziska Kaiser

Susanna E.
„Angeborenes Leiden, zu keinem Beruf geeignet.“

Susanna E. aus Duttweiler wird im August 1934 nach einer Antrag-
stellung durch den Neustadter Bezirksarzt aufgrund der Diagnose 
„angeborener Schwachsinn schweren Grades“ sterilisiert. Dem ärz-
tlichen Gutachten und dem 
Intelligenzprüfungsbogen zu-
folge, sei sie „bildungsunfähig” 
und geistig “stark zurückgeblie-
ben” und könne weder lesen 
noch schreiben. Zudem seien 
innerhalb der Familie mehrere 
Personen von „geistiger 
Minderwertigkeit“ betroffen.
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Von der „Elimination der Krankheiten“ 
zur „Elimination der Kranken“ 

Ab Oktober 1939 radikalisierte sich der Umgang mit 
angeblichen oder echten Kranken und Menschen mit 
Behinderung. Die Vernichtungsaktion „T4“ - benannt 
nach einer Tarnorganisation der „Kanzlei des Führers“, 
die ihren Sitz in der Berliner Tiergartenstraße 4 hatte 
- kostete zwischen Januar 1940 und August 1941 mehr 
als 70.000 Menschen das Leben, die im Rahmen der 
NS-Ideologie als „lebensunwert” galten, darunter auch 
mindestens elf Frauen und fünf Männer aus Neustadt. 


